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Das ist bei uns genauso. Unsere Schüler:innen kennen sich bei der ZP 10 mindestens 6 Jahre,
beim Abi mehrheitlich seit 9 Jahren. Da ist dann schon klar, dass eine Schülerin mit einer
Tetraspastik Klausurzeitverlängerung bekommt/auf einem Laptop schreiben darf/die Klausur
jemandem diktieren darf und dass Klogänge zur Prüfungszeit hinzukommen. Ebenso gilt das für
andere Behinderungen/chronische Erkrankungen/temporäre Probleme nach einem Unfall
(Schreibhand in Gips). Das ist alles eine Frage der Transparenz und natürlich der Empathie, die
man eigentlich auch als Jugendlicher besitzt.
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